
 

 

Jugendhilfeausschuss 10.03.2026 
 

N i e d e r s c h r i f t  
 

der XI/2. Sitzung 
 

Jugendhilfeausschuss der Stadt Schmallenberg 
 
 
Sitzungstermin: Dienstag, 10. März 2026 
Sitzungsbeginn: 18:00 Uhr 
Sitzungsende: 18:55 Uhr 
Sitzungsort: Kleiner Saal im 1. OG der Stadthalle in Schmallenberg, Paul-Falke-Platz 6 

 
 
Anwesende: 

Vorsitzender 
Friedrich Freiherr von Weichs  

Ausschussmitglieder 
Verena Grobbel  

Marco Guntermann  

Nicole Hömberg  

Carina Kewekordes  

Reiner Krähling  

Gabriele Molitor  

Ursula Mönig  

Jessica Müller  

Valeria Rötz  

Huberta Sasse  

Eva Schütte-Söntgerath  

Nicole Smailovic  

Dr. Simone Weise  

Beratende Mitglieder 
Barbara Falkenthal-Schoppmeier  

Jugendamtsleiter Ludger Frisse  

Birgit Hendriks  

Beigeordneter Andreas Plett  

Petra Zimmer  

Von der Verwaltung 
Stadtangetellte Lea Henke zu TOP 5 ö. T. 

Stadtangestellte Franziska Klaus zu TOP 5 ö. T. 

Stadtangestellter Michael Schlotmann zu TOP 2 ö. T. 

Schriftführerin 
Stadtangestellte Heike Silberg-Vollmers  

Entschuldigt fehlen 
Silvana Bröcher sowie deren Vertreter Ulrich Stipp 

Detlef Dicke sowie dessen Vertreterin Katharina Hegener 

Daniel Langesberg sowie dessen Vertreterin Dr. Christina Behle-
Cordes  
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Der Ausschuss stellt einstimmig folgende Tagesordnung fest: 
 
A. ÖFFENTLICHER TEIL Vorlage: 

 
1. 

 
Einwohnerfragestunde 

 
 

 
2. 

 
Bedarfsplanung für die Tagesbetreuung von Kindern in den 
Kindertageseinrichtungen und in der Kindertagespflege 
- Meldung des Platzangebotes an das Land Nordrhein-Westfalen für 
das Kindergartenjahr 2026/2027 

 
XI/117 

 
3. 

 
Zuschuss für die Neugestaltung eines Spielplatzes im Ortsteil 
Oberhenneborn an den Verein WIO - Wir in Oberhenneborn e.V. 

 
XI/116 

 
4. 

 
Personalbemessung im Jugendamt 

 
XI/118 

 
5. 

 
Verschiedenes 

 
 

 
B. NICHTÖFFENTLICHER TEIL Vorlage: 

 
1. 

 
Verschiedenes 

 
 

 
 
 
 

A. ÖFFENTLICHER TEIL 
  

 
TOP  1 

 
Einwohnerfragestunde  

 
Es ergeben sich keine Wortmeldungen. 
 
 
TOP  2 

 
Bedarfsplanung für die Tagesbetreuung von Kindern in den 
Kindertageseinrichtungen und in der Kindertagespflege 
- Meldung des Platzangebotes an das Land Nordrhein-Westfalen für das 
Kindergartenjahr 2026/2027 XI/117 

 
Herr Schlotmann erläutert die Vorlage. Um den Bedarfen auch in Zukunft gerecht zu werden 
ist es Ziel der Stadt Ü3-Kinder wohnortnah zu betreuen. Um die Nachfrage nach U3-Betreuung 
zu decken ist die Form der Großtagespflege gut geeignet. Es ist geplant kurzfristig eine weitere 
zu schaffen.  
 
Auf Nachfrage von Herrn Guntermann erklärt er, dass die vierte Gruppe der kath. 
Kindertageseinrichtung Fleckenberg aufgrund des seinerzeit hohen Bedarfes unter der 
Voraussetzung der Übernahme des Trägeranteils von der WIR KITA errichtet wurde. Der 
Jugendhilfeausschuss muss dieser Übernahme jährlich zustimmen, solange der Erhalt dieser 
Gruppe erforderlich ist.  
 

a) Der Jugendhilfeausschuss beschließt einstimmig, im Kindergartenjahr 2026/2027 die 
in den Tabellen 3 und 4 der Anlage 1 zur Vorlage aufgeführten Plätze in den 
Kindertageseinrichtungen und der Kindertagespflege und die daraus ermittelten 
Einrichtungsbudgets dem Land NRW zu melden. 
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b) Der Jugendhilfeausschuss beschließt einstimmig, im Kindergartenjahr 2026/2027 den 
Trägeranteil der WIR-KITAs gem. GmbH für die vierte Gruppe der Kath. 
Kindertageseinrichtung Fleckenberg aus städt. Mitteln zu übernehmen. 

 
c) Der Jugendhilfeausschuss beschließt einstimmig, dass Plätze, die einer Zweckbindung 

im Rahmen der U3-Investitionsprogramme unterliegen, im Kindergartenjahr 2026/2027 
in begründeten Einzelfällen gem. § 55 Abs. 2 KiBiz durch die örtliche 
Jugendhilfeplanung auch mit Ü3 Kindern belegt werden können. 

 
d) Der Jugendhilfeausschuss beschließt einstimmig, für 14 Kindertagespflegepersonen 

im Kindergartenjahr 2026/2027 eine Landesförderung für die Fachberatung gem. § 47 
Kinderbildungsgesetz (KiBiz) zu beantragen. 

 
 
TOP  3 

 
Zuschuss für die Neugestaltung eines Spielplatzes im Ortsteil 
Oberhenneborn an den Verein WIO - Wir in Oberhenneborn e.V. XI/116 

 
Herr Plett erläutert das Vorhaben des Vereins „WIO“. In diesem Zusammenhang erinnert er 
an die positiven Erfahrungen, welche bei einem ähnlichen Projekt in Dorlar gewonnen wurden.  
Er bittet die Zuschusshöhe des Beschlussvorschlages um die Worte „bis zu“ zu ergänzen. 
 
Der Jugendhilfeausschuss beschließt einstimmig, dem Verein WIO – Wir in Oberhenneborn 
e. V., einen Zuschuss in Höhe von bis zu 50.000 € für die Neugestaltung des öffentlichen 
Spielplatzes auf der von der St.-Johannes-Bruderschaft Oberhenneborn angepachteten 
Fläche zu gewähren. Die Planung und Ausführung des Spielplatzes müssen mit der Stadt 
abgestimmt werden. Der Zuschuss wird unter der Voraussetzung gewährt, dass mit der 
Grundstückseigentümerin ein langfristiger Pachtvertrag von mindestens zehn Jahren 
abgeschlossen wird. 
 
 
TOP  4 

 
Personalbemessung im Jugendamt XI/118 

 
Herr Frisse erläutert die Vorlage und erklärt die unterschiedlichen Verfahren zur 
Personalbemessung. Aufgrund der etwas zurückliegenden Gesetzesänderung gibt es 
mittlerweile genug Anbieter mit ausreichend Erfahrungen, die eine solche Bemessung 
durchführen. Da das Ergebnis für die Stadt Schmallenberg sehr wichtig ist, möchte die 
Verwaltung den Auftrag zur Einhaltung der Gesetzesänderung vergeben. Dabei ist zu 
berücksichtigen, dass mit einem Ergebnis erst ca. ein Jahr nach Auftragsvergabe zu rechnen 
ist. Die Stadt erhofft sich zur Überprüfung der zukünftigen Jahre entsprechende Tabellen, 
welche den aktuellen Zahlen angepasst werden können.  
Da aus der Versammlung der Vorschlag gemacht wurde, die Bemessung selbst durchzuführen 
erinnert Herr Plett an Missbrauchsfälle in den Bezirken anderer Jugendämter. Um sich als 
Jugendamt nicht angreifbar zu machen ist es sinnvoll ein fremdes Unternehmen mit der 
Bemessung zu beauftragen.  
 
Der Jugendhilfeausschuss beschließt einstimmig, für den Aufgabenbereich des „Allgemeinen 
Sozialen Dienst (ASD)“ des Jugendamtes eine Personalbemessung nach den Vorgaben des 
§ 79 Abs. 3 Sozialgesetzbuch – Achtes Buch – (SGB VIII) in Form eines analytischen 
Verfahrens durchzuführen. Mit der Durchführung der Personalbemessung soll ein externer 
Dienstleister beauftragt werden.  
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TOP  5 

 
Verschiedenes  

 
 
TOP  5.1 

 
Neue Mitarbeiterinnen im Jugendamt  

 
Lea Henke und Franziska Klaus stellen sich als neue Kolleginnen des Jugendamtes der Stadt 
Schmallenberg vor. Sie informieren die Anwesenden über ihre Zuständigkeitsbereiche und 
Aufgabengebiete. 
 
 
TOP  5.2 

 
Jugendamtselternbeirat  

 
Auf Nachfrage von Frau Mönig über die Existenz einen Jugendamtselternbeirat erklärt Herr 
Schlotmann die Voraussetzung zur Bildung eines solchen. Trotz einzelner Interessenten war 
es bisher nicht möglich ein solches Gremium zu bilden. 
 

 


